
Der zunehmende Facharztmangel ist eines der 
anstehenden Probleme im Gesundheitswesen. 
Es sollte ein gemeinsames Ziel der Politik, der 
Kammer sowie der Arbeitgeber sein, junge Ärz-
te nicht nur in kurzer Zeit, sondern auch mit ho-
her Qualität und Arbeitszufriedenheit durch die 
Weiterbildungszeit zu begleiten. Die geplante 
Krankenhausreform kann als Chance gesehen 
werden, im Rahmen der geplanten Umstruktu-
rierung von Vergütung und Versorgungsstruktur 
auch verbesserte Bedingungen für die Weiter-
bildung zu implementieren.

Auf nationaler Ebene hat das 
„Bündnis junger Ärztinnen und 
Ärzte“ (BJÄ, siehe unten), wel-
ches Vertreter von 29 Verbänden 
und Fachgesellschaften zusam-
menbringt, in Zusammenarbeit 
mit der „AG Junge Gastroen-
terologie der DGVS“ sowie der 
„Young DGN“ (Nuklearmedizin), 
Forderungen zur Verbesserung 
der ärztlichen Weiterbildung er-
arbeitet. Diese finden sich im Info-
kasten, siehe unten.
In der Ausgabe 10/2023 des Ärzteblattes M-V 
berichtete Doreen Görß für den Weiterbildungs-
ausschuss der Kammer über die Ergebnisse der 
Evaluation der Weiterbildung in Mecklenburg-
Vorpommern. Neben den statistisch erhobe-
nen Daten hatten die befragten Ärzte auch die 
Möglichkeit im Freitext auszuführen, wie ihrer 
Meinung nach die Qualität der Weiterbildung in 
ihrer Weiterbildungsstätte bzw. bei ihrem Wei-
terbildungsbefugten verbessert werden könnte. 
In einer Sichtung dieser Antworten lassen sich 
unschwer Kernprobleme herausarbeiten, welche 
zum großen Teil durch die Forderungen des BJÄ 
adressiert werden.

1. Rahmenbedingungen: 
Häufig wurde der Wunsch nach verbesserten 
personellen und organisatorischen Rahmen-
bedingungen geäußert, welche erst ein gutes 
Arbeiten möglich machen. Neben dem Bedarf 
an mehr Personal und dem Wunsch nach Büro-
kratieabbau wurde die Etablierung verlässlicher, 
Arbeits-erleichternder IT-Strukturen genannt, 
Hardware und Software betreffend. 
Obwohl von den Befragten nicht angesprochen, 
sollte dazu auch das Nutzen der modernen Mög-
lichkeiten der Informationsgewinnung genannt 
werden. Ein vom Arbeitgeber bereitgestellter Zu-

gang zu Online-Bibliotheken und 
-Mediatheken kann das ärztliche 
Arbeiten vereinfachen und auf der 
Höhe der aktuellen Evidenz hal-
ten. Da viele Kliniken in unserem 
Land gleichzeitig Lehrkrankenhäu-
ser der beiden Universitäten sind, 
tragen diese einen entscheiden-
den Teil für den ärztlichen Nach-
wuchs unseres Bundeslandes 
bei. Ein immer wieder gewünsch-
ter Punkt ist der bessere Zugang 

zu Lehrmaterial, v.a. an kleineren Häusern und 
im ambulanten Bereich. Richtungsweisend wäre 
der Vorschlag, allen Ärzten in Mecklenburg-Vor-
pommern die gleichen wissenschaftlichen Res-
sourcen wie den Ärztinnen und Ärzten in Weiter-
bildung (ÄiW) der Universitäten anzubieten. Der 
erwartbare Kostenfaktor wird durch die dadurch 
erreichte ungleich höhere Qualität der Ausbil-
dung und die resultierende Mitarbeiterzufrieden-
heit aufgewogen und könnte darüber hinaus als 
Standortvorteil für unser Bundesland fungieren. 
Rechtliche Rahmenbedingungen zu Arbeitszei-
ten, insbesondere betreffend der Arbeitszeit-
erfassung, sollten eingehalten werden. 
Ganz ohne einen finanziellen Mehraufwand lie-
ße sich eine bessere Unternehmenskultur um-
setzen, die u.a. in Form von wertschätzender 
Kommunikation, einer positiven Fehlerkultur, der 
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Förderung von interdisziplinärer Zusammenar-
beit, professionellem Change Management und 
professioneller Personalentwicklung, inkl. struk-
turierter Einarbeitung, von den Befragten ange-
sprochen wird. 
Deutlich herausfordernder, sowohl in Kliniken als 
auch in Praxen, wird es sein, dem Wunsch nach 
alternativen Arbeitsmodellen (Teilzeit, Flexibili-
sierung, etc.) gerecht zu werden, welche in der 
freien Wirtschaft schon lange viel Anklang fin-
den. Statt aus dieser Thematik einen Generatio-
nenkonflikt zu schüren, sollten wir pragmatisch 
bleiben und versuchen hierfür zü-
gig Lösungen zu finden. Andern-
falls werden genau solche Fakto-
ren der Gesundheitsbranche -und 
das ist die Medizin bei aller Beru-
fung nunmal- eklatante Engpässe 
in Zeiten des Fachkräftemangels 
bescheren und zu einer Abwärts-
spirale führen. Laut einer aktuel-
len Studie werden 1,8 Mio Stel-
len im Gesundheitswesen im Jahr 
2035 nicht mehr besetzt werden 
können. Damit wäre der relative Engpass mehr 
als 5x so hoch wie im Jahr 2022. [pwc Deutsch-
land, Fachkräftemangel im Gesundheitswesen. 
2022]

2. Weiterbilderspezifisch: 
Die Qualität der Bildung hängt nicht nur vom Wei-
terzubildenden ab, sondern auch von denjenigen, 
die ausbilden. Weiterbilder sollten einerseits die 
noch fehlenden Fertigkeiten und Rotationen im 
Blick haben und andererseits diese Beobachtun-
gen und nächste Schritte mit den Weiterzubilde-
nen in regelmäßigen Weiterbildungsgesprächen 
thematisieren. Obwohl gefordert, finden diese 
laut der Umfrage nicht flächendeckend statt. 
Das Führen des eLogbuchs sollte von Seiten 
der ÄiW und von Seiten der Weiterbildenden 
selbstverständlich und verlässlich realisiert wer-
den. Darüber hinaus wünschen sich viele ÄiW 
ein Mentoring-Programm, welches vor allem in 
der Anfangszeit den Einstieg in die Facharztwei-
terbildung oder Abteilungs-/Klinikwechsel er-
leichtert. Mitarbeiter, die an der Ausbildung von 

Ärztinnen und Ärzten beteiligt sind, sollten Inter-
esse daran haben und die zeitlichen Ressourcen 
für die Supervision besitzen. Hierdurch können 
die ÄiW schneller in den Arbeitsalltag integriert 
werden und Aufgaben übernehmen.

3. Organisation und Qualität der Wei-
terbildung: 
Es besteht bei vielen Ärztinnen und Ärzten in 
Weiterbildung der Wunsch nach einer struktu-
rierten Weiterbildung mit verlässlicher Rotation, 
insbesondere in Funktionsbereiche und andere 

Kliniken (Maximal- und Regional-
versorger, stationärer und am-
bulanter Bereich). Bei Änderung 
der Lebensumstände, z.B. bei Fa-
miliengründung oder Pflege von 
Angehörigen, sollte es Möglich-
keiten der Anpassung der Weiter-
bildungs- oder Arbeitszeiten ge-
ben. 
Die Mitarbeiter der Ärztekammer 
stehen dabei gerne mit Rat zur 
Seite. Optimalerweise wird die-

ser bereits frühzeitig, also vor Absolvieren kriti-
scher Weiterbildungsabschnitte, eingeholt. Das 
gilt auch, wenn es um Fragen bezüglich der An-
erkennung von unterbrochenen Weiterbildungs-
abschnitten geht. Grundsätzlich sollte erortret , 
ob im Rahmen einer kompetenzorientierten Wei-
terbildung in Zukunft die absolute Arbeitszeit der 
entscheidende Faktor in der Anerkennung von 
Weiterbildungszeiten bleiben wird.
Regelmäßige abteilungsinterne Fortbildungen 
werden wertgeschätzt. Die für die Facharzt-Qua-
lifikation notwendigen Weiterbildungen müssen 
nicht gänzlich hausintern erfolgen. Zeitliche Frei-
stellungen und Kostenübernahmen bei externen 
Veranstaltungen werden explizit gewünscht. Zu-
sammen mit dem bereits angesprochenen Vor-
schlag zum Zugang der Lehrmaterialien der Uni-
versitäten für alle ÄiW unseres Bundeslandes, 
wären dies Möglichkeiten, um eine qualitativ 
hochwertige Ausbildung zu erreichen.
In operativen Fächern wurde mehrfach eine ob-
jektivere Einteilung zu Operationen gewünscht. 

„…Mehr fachärztliche 
Supervision, mehr Mög-
lichkeiten zur Funktions-
diagnostik während der 
regulären Arbeitszeit…“
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4. Verbund-Weiterbildung:
Zum Erlernen notwendiger Kernkompetenzen 
ist eine Verbundweiterbildung zwischen ver-
schiedenen Kliniken sowie mit der ambulanten 
Versorgung sinnvoll. Neben der Konfrontation 
mit anderen Krankheitsbildern und damit einer 
breiteren medizinischen Ausbildung werden so 
Vorbehalte gegenüber den anderen medizini-
schen Leistungserbringern ver-
mindert und die Zusammenarbeit 
gestärkt. Der Wunsch nach För-
derung solcher Weiterbildungs-
verbünde ist unter anderem eine 
der Forderungen, die vom BJÄ 
an die Ärztekammern adressiert 
wird. Die rechtlichen Rahmenbe-
dingungen hierfür werden aktuell, 
insbesondere im Hinblick auf die 
geplante Krankenhausreform, von 
der Ärztekammer MV geprüft. 

Als Mitglieder des Weiterbil-
dungsausschusses sowie des 
Ausschusses Junge Ärztinnen 
und Ärzte der Ärztekammer MV hat uns beson-
ders interessiert, an welchen Punkten die Ärzte-
kammer Einfluss auf die Qualität der Weiterbil-
dung nehmen kann.
Es scheint weiterhin einen großen Bedarf an 
Schulungen zum Umgang mit dem eLogbuch 
zu geben. Über die Bundesärztekammer finden 
dazu regelmäßige Fortbildungen statt. Diese 
werden auf der Homepage der Ärztekammer 
M-V angekündigt. 
In den Forderungen des BJÄ findet sich zudem 
der Wunsch nach einer Kontrolle der regelmä-
ßigen Aktualisierung der Weiterbildungsdoku-
mentation, durchgeführt durch die Kammern. 
Eine Umsetzbarkeit dieser Forderung erscheint 
zumindest kompliziert. Zunächst wird es wohl 
weiterhin in der Eigenverantwortung der ÄiW lie-
gen, dies gegenüber dem Weiterbildungsbevoll-
mächtigten zu vertreten und ggf. bei der Kam-
mer Unterstützung einzufordern.
Um die Qualität der Weiterbildung seitens der 
Weiterbildungsbevollmächtigten weiter zu ver-
bessern, sollten „Train the Trainer“-Angebote 

geschaffen werden, wie es auch vom BJÄ ange-
dacht wird. Als Vorbild können hier bestehende 
Formate dienen, wie sie von einer Vielzahl von 
Ärztekammern bereits angeboten werden. Für 
die Zielgruppe der Allgemeinmediziner erfolgt 
die Organisation in mehreren Bundesländern 
durch Kompetenzzentren für Weiterbildung in 
der Allgemeinmedizin. 

Eine Veröffentlichung der Weiter-
bildungscurricula, welche von den 
Weiterbildern bei der Kammer ein-
gereicht wurden, wurde bereits 
angeregt. Diese kann jungen Ärz-
ten eine Möglichkeit bieten, sich 
schon vor der Bewerbung über In-
halte zu informieren und diese im 
Verlauf ihrer Ausbildung einzufor-
dern. Die Veröffentlichung sollten 
die jeweiligen Weiterbildungsstät-
ten bestenfalls selbständig auf 
ihrer Website übernehmen. Eine 
Verlinkung auf der Seite der Ärz-
tekammer würde sich anbieten, 

an der Stelle, an der die Weiterbildungsermäch-
tigungen eingesehen werden können.
Ein weiterer Punkt in den Forderungen des BJÄ 
an die Ärztekammern ist die regelmäßige Eva-
luation der Weiterbildung durch die Kammern 
und die Veröffentlichung der so erhobenen Er-
gebnisse. Eine allgemeine Auswertung der Eva-
luation, wie unter anderem in diesem Artikel 
angestrebt, hat das Potential, systemische Ver-
besserungsmöglichkeiten aufzuzeigen. In der 
Zukunft denkbar wäre eine institutionsbezoge-
ne Auswertungsdimension, welche eine weitere 
Motivation darstellen könnte, die Weiterbildung 
an der eigenen Klinik stetig zu verbessern, um 
attraktiv für Bewerber zu bleiben. Aktuell wird 
an einem regelmäßigen Evaluationsrhythmus für 
die kontinuierliche Erhebung des Ist-Zustandes 
der Weiterbildung und der Umsetzung möglicher 
Verbesserungen gearbeitet.

Im Weiterbildungsausschuss wurden Möglich-
keiten diskutiert, wie eine kompetenzorientierte 
Weiterbildung gefördert werden kann. Ein viel-

„…Mehr ärztliches Per-
sonal, um die Stationen 

ausreichend zu besetzen 
und mehr nicht-ärztliches 
Personal, um die Ärzte-
schaft von administrati-
ven und nicht-ärztlichen 

organisatorischen Aufga-
ben zu entlasten…“
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versprechendes Modell scheint das Konzept 
der „Anvertraubarkeit” zu sein, welches die 
beobachtbare ärztliche Tätigkeit, die aus Wis-
sen, Fertigkeiten und Haltungen besteht, in den 
Mittelpunkt stellt. Statt Listen von Lernzielen 
und Mindestzahlen soll der Weiterbilder eine 
Beschreibung von sinnvollen Kompetenz-Sets, 
wie sie in der täglichen Arbeit benötigt werden 
und welche beobachtbar und beurteilbar sind, 
an die Hand bekommen. Ein solches Kompe-
tenz-Set wäre zum Beispiel die „Anvertraubar-
keit” eigenständig eine Visite zu leiten. Sobald 
diese Kompetenz vom Weiterbilder ausgewie-
sen ist, wird sie dem/der Weiterzubildenden zur 
selbständigen Ausführung freigegeben. Solche 
Kompetenz-Sets können für die unterschiedli-
chen Stadien der ärztlichen Aus- und Weiterbil-
dung definiert werden. Sie bilden eine geeignete 
Grundlage für Beobachtung und Prüfung im klini-
schen Alltag. [SIWF, https://www.siwf.ch/files/
pdf7/epa_positionpapier_d.pdf]

Wir danken noch einmal allen Ärztinnen und 
Ärzten in Weiterbildung, die an der Evaluation 
der Weiterbildung 2023 teilgenommen und ihre 
konstruktiven Ideen mit uns geteilt haben! Die 
Evaluation stellt ein sehr wichtiges Instrument 
zur Kommunikation der ÄiW mit der Ärztekam-
mer dar. Dementsprechend wollen wir Sie herz-
lich dazu einladen, an der aktuell laufenden Eva-
luation 2024 rege teilzunehmen!

Zur Umfrage: 
 

Weitere Informationen zum BJÄ:

Das Bündnis Junge Ärztinnen und Ärzte 
ist ein interdisziplinärer Zusammenschluss 
von Vertretern junger Assistenzärzte/innen 
und Fachärzte/innen aus 29 Verbänden und 
Fachgesellschaften mit Ziel und Aufgabe, die 
Patientenversorgung nach modernen und 
ethischen Gesichtspunkten zu verbessern 
und Berufsbedingungen für eine Medizin der 
Zukunft zu gestalten. Es hat den Anspruch, 
fächerübergreifend die Interessen des ärzt-
lichen Nachwuchses in Deutschland zu ver-
treten. 



FORDERUNGEN DES BJÄ:

AN DIE GESETZGEBUNG
1. Gesetzliche Regelung der Finanzierung 

der ärztlichen Weiterbildung, welche eine 
intersektorale Förderung von Weiterbil-
dungsstellen in allen Fachbereichen um-
fasst.

2. Schaffung der Rahmenbedingungen für 
eine angemessene Supervision in der 
ärztlichen Weiterbildung mittels einer Re-
gelung zur ärztlichen Personalbedarfbe-
messung.

3. Querschnittsfächer, welche keine eige-
nen Leistungsgruppen haben (Bspw. 
Anästhesie, Radiologie, Mikrobiologie, 
Labormedizin, Arbeitsmedizin), sind es-
sentiell für den klinischen Alltag und 
müssen ebenfalls berücksichtigt werden.

4. Entwicklung gesetzlicher Rahmenbedin-
gungen zur Verbesserung der Vereinbar-
keit von Erwerbstätigkeit und Sorgearbeit. 
 

AN DIE ARBEITGEBERINNEN UND  
ARBEITGEBER
1. Aufwertung der Lehre im Berufsalltag 

während der ärztlichen Weiterbildung.
2. Gewährleistung einer angemessenen Su-

pervision in der ärztlichen Weiterbildung 
 

AN DIE FACHÄRZTINNEN UND -ÄRZTE
1. Garantie, dass die in der Weiterbil-

dungsordnung geforderten Leistungen, 
i.e. verpflichtende Weiterbildungsab-
schnitte (“Rotationen”), innerhalb der 
Regelweiterbildungszeit durchgeführt 
werden können, ggf. auch über 
Weiterbildungsverbünde.

2. Sicherstellung von mindestens fünf be-
zahlten Weiterbildungstagen im Jahr für 
Ärztinnen und Ärzte.

3. Schaffung von Unterstützungsangeboten 
zur Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit   
und Sorgearbeit.

AN DIE ÄRZTEKAMMERN
1. Förderung von Weiterbildungsverbünden 

zwischen Kliniken/Praxen, Praxen/Pra-
xen und/oder Kliniken/Kliniken mit Ko-
operationen zu fest organisierten Rota-
tionen.

2. Kontrolle der Durchführung und Doku-
mentation der Weiterbildung mit moder-
nen Ansätzen i.e. unter Verwendung digi-
taler Lösungen.

3. Einheitliche Qualifizierung der Weiterbil-
dungsbefugten (Train the Trainer).

4. Erhebung und Veröffentlichung trans-
parenter Statistiken zu den Wei-
terbildungsbedingungen in den 
Weiterbildungsstätten.

5. Unterstützung von Ärztinnen und Ärzten 
in Weiterbildung, deren Arbeitsbedin-
gungen sich aufgrund persönlicher 
Lebensumstände (Familienplanung, 
Krankheit, etc.) ändern.
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